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Vertrag über die private Nutzung des Vereinsheims 
 
 
 
Allgemeine Angaben: 
 
Mieter:        

Anschrift:        

        

Telefonnummer:         

Geburtsdatum:        

Veranstaltungstag:        

Art der Veranstaltung:        

 
 
Das Mietverhältnis beginnt am ____________________ gegen _____ Uhr mit der Schlüs-

selübergabe und endet am ___________________ gegen _____ Uhr mit der Rückgabe 

des Schlüssels am Vereinsheim 

 
Kosten 
Die Vereinsheimmiete beträgt 75,00 EUR (Mai – September) bzw. 100,00 EUR (Oktober – 
April) incl. aller Nebenkosten. Bei einer Terminvereinbarung ist eine Anzahlung in Höhe 
von 25,00 EUR fällig, die Restzahlung hat bei der Schlüsselübergabe vor der Veranstaltung 
zu erfolgen. Sollte der Termin storniert werden, besteht kein Anspruch auf Erstattung der 
Anzahlung. Die Reinigung des Vereinsheims (Boden besenrein, Toiletten gereinigt) wird 
durch den Mieter vorgenommen. 
 
Kaution 
Zusätzlich hat der Mieter eine Kaution in Höhe von 200,00 EUR zu hinterlegen, die bei 
ordnungsgemäßer Rückgabe der Mietsache unmittelbar zurückerstattet wird. Die Kaution 
ist bei der Schlüsselübergabe an den Vermieter in bar zu entrichten. 
Für entstandene Schäden während der Mietdauer haftet der Mieter. Die dabei entstehen-
den Kosten werden mit der Kaution verrechnet. 
Ist eine Nachreinigung erforderlich, so werden dafür 100,00 EUR der Kaution einbehalten.  
Die Entscheidung, ob eine Nachreinigung durchzuführen ist, trifft der geschäftsführende 
Vorstand des RuF Flieden. 
 
Schlüssel 
Bei Verlust des Schlüssels ist mit einem Schadenersatz in Höhe von 200,00 EUR zu rechnen, 
die vom Mieter zu zahlen sind.  
 
 
Im Einzelnen gelten nachfolgende Vereinbarungen: 
 

• Der Vertragspartner muss volljährig sein. 

 

 
 
Bankverbindung: 
Sparkasse Fulda 
Bankleitzahl: 53050180 
Kontonummer: 5042915 
IBAN: DE 
88530501800005042915 
BIC: HELADEF1FDS 
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• Ansprechpartner für den Vermieter ist grundsätzlich der geschäftsführende Vor-

stand des Ruf Königreich Flieden e.V.  

• Die Vermietung erfolgt nur zur privaten Nutzung, eine kommerzielle Nutzung ist 

nicht zulässig. 

• Gegenstände, die im Vereinsheim unbeaufsichtigt liegen und durch Einbruch oder 

Diebstahl entwendet werden, sind durch den Vermieter nicht versichert.  

• Der Mieter haftet während der gesamten Mietzeit für Schäden im Vereinsheim, so-

wie den dazu gehörenden Außenanlagen, die auf dessen Veranstaltung zurückzu-

führen sind. 

• Belästigung der Anwohner, insbesondere ruhestörender Lärm und unzulässige Ab-

fallentsorgung an angrenzenden Grundstücken sind zu vermeiden. 

• In dem Vereinsgebäude besteht Rauchverbot.  

• Fahrzeuge sind ausschließlich auf dem Parkplatz vor dem Gebäude zu parken. 

• Dekorationen dürfen nicht mit Nägeln oder Tackerklammern an Wände, Türen, De-

cken oder Holz befestigt werde. Hierfür kann Klebeband oder Bindfaden verwendet 

werden, das/der im Anschluss an die Veranstaltung wieder restlos zu entfernen ist. 

• Die Nutzung der Räumlichkeiten verpflichtet den Mieter zu einem sachgerechten 

und schonenden Umgang mit dem Vereinseigentum. 

• Sämtliche Wert- und Reststoffe (z.B. Leergut, Geschenkverpackungen, Müll) sind 

vom Mieter auf eigene Kosten zu entsorgen. 

• Grobe Verschmutzungen in den vermieteten Räumlichkeiten und auf dem Gelände 

und angrenzenden Grundstücken (Außenbereich) sind vom Mieter zu entsorgen. 

• Der Mieter ist für die Einhaltung der jeweils geltenden Verordnung zum Schutz der 

Jugend verantwortlich. 

• Der Mieter ist verpflichtet eventuelle Beschädigungen unverzüglich dem Vermieter 

anzuzeigen. 

• Nach Ende der Veranstaltung muss das Licht und die Heizung ausgeschaltet, sowie 

alle Fenster und Türen verschlossen werden. 

 

Der Vorstand behält es sich vor, dass ein Vorstandsmitglied jederzeit die Einhaltung der 

Ordnung kontrollieren darf. Im Falle der Zuwiderhandlung der Eigennutzung oder einer 

erkennbaren Schädigung der Vereinsanlage sowie einer Schädigung des Vereinsrufes 

ist dieser berechtigt die Veranstaltung unverzüglich zu beenden! Eine Rückvergütung 

erfolgt in diesen Fällen nicht. 
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Besonderheiten: 

              

              

              

              

              

               

Ich erkläre mich durch meine Unterschrift mit den vorgenannten Bedingungen einverstan-

den. 

Ort, Datum:        

 

 

Unterschrift Mieter:        

 

 

Vorstand RuF Flieden:        


